
An-, Um- und Abmeldungen 
im Einwohnermeldeamt 

Fragen und Antworten: 

Ist das persönliche Erscheinen beim Einwohnermeldeamt 
notwendig?  

Sie können sich für die Anmeldung auch vertreten lassen. Ihr Vertreter benötigt hierfür eine schriftliche 
Vollmacht von Ihnen sowie die benötigten Unterlagen für eine Um- oder Anmeldung und sein eigenes 
Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass). 
Das Anmeldeformular müssen Sie eigenhändig unterschreiben. Sie können sich also nicht für die 
Meldung selbst, sondern nur für die Einreichung des Meldescheines vertreten lassen. Bei einer 
anzumeldenden Familie reicht es, wenn ein Familienmitglied die Anmeldung beim 
Einwohnermeldeamt übernimmt. 
 
 

Welcher Wohnsitz ist mein Hauptwohnsitz?  
 
Bewohnen Sie mehrere Wohnungen, müssen Sie einen Hauptwohnsitz festlegen. In der Regel ist dies 
der Ort, an dem Sie die meiste Zeit verbringen. 
Ausnahme: Sie leben in einer Familie. In diesem Fall ist immer der Familienwohnsitz der 
Hauptwohnsitz. 
 

Kann man den Wohnsitz auch vorab anmelden oder abmelden?  
 
Die Wohnsitz-Anmeldung können Sie frühestens am Einzugstag vornehmen.  
Eine Wohnsitz- Abmeldung ist frühestens eine Woche vor Auszug möglich. 

 

https://stadt-tessin.de/wp-content/uploads/2016/11/VOLLMACHT-für-An-und-Ummeldungen-Wohnsitz.pdf
https://stadt-tessin.de/wp-content/uploads/2016/11/VOLLMACHT-für-An-und-Ummeldungen-Wohnsitz.pdf
https://stadt-tessin.de/wp-content/uploads/2020/05/Anmeldeformular-Haupt-oder-Nebenwohnung.pdf

